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00A995-00

YUKON
Fungizid

Wirkstoffe:  640 g/l Schwefel, 

                             80 g/l Kupfersulfat, dreibasisch

Formulierung  

Bienen:   bienengefährlich (B1)

Artikelnummer/ 
Packungsgröße:�  6052467  10 l Kanister 

Piktogramm:  GHS09

Signalwort:  Achtung

Vor Frost schützen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Von�der�Zulassungsbehörde�festgesetzte�Anwendungsgebiete�und�Anwendungsbestimmungen

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Cercospora beticola
Cercospora beticola
Echter Mehltau (uncinula necator), Falscher Mehltau 
(Plasmopara viticola)

Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete)
Futterrübe
Weinrebe 

(NT620-2)  Die maximale Gesamtaufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr darf auf derselben 
Fläche - mit Ausnahme von 4000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr im Hopfenbau und im Weinbau - 
auch in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln nicht überschritten  
werden.

(NT621-1)  In einem Fünfjahreszeitraum (der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen vier Kalenderjahre  
umfasst) darf in der Summe eine Gesamtaufwandmenge von 17.500 g Reinkupfer pro Hektar im  
Weinbau nicht überschritten werden.

(NT622)  In den Jahren, in denen eine Gesamtaufwandmenge von 3.000 g Reinkupfer pro Hektar im Weinbau 
überschritten wird, ist dies unter Angabe der tatsächlich verwendeten Menge und der Größe der  
behandelten Rebfläche flächengenau der zuständigen Behörde des Landes bis zum 30. November des 
jeweiligen Jahres zu melden.

(NT623)  Im Weinbau sind die Gesamtaufwandmengen je Hektar und Jahr flächengenau in geeigneter Form zu 
dokumentieren; die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

(NW470)  Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkei-
ten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- 
und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

(SF275-VEAC)  Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandel-
ten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange  
Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(SF276-EEWE)  Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandel-
ten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung 
und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

(SF278-7WE)  Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 7 Tagen nach der 
Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung 
und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.

(SF284)  Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben lange Arbeitskleidung und 
festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

(NW607-1)  Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächenge- 
wässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom  
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WIRKUNGSWEISE

Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe)
Schwefel:  M1

Kupfersulfat, dreibasisch:  M²

ANWENDUNG
GEMÜSEBAU

Pflanzen/Objekte:   Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete)
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Cercospora beticola
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   19 bis 49
Anwendungszeitpunkt:   Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Max. Zahl der
Behandlungen:   In der Anwendung: 5
  In der Kultur bzw. je Jahr: 5
  Abstand 7 Tage
Anwendungstechnik:   spritzen
Aufwandmenge:   5,5 l/ha
Wasseraufwandmenge:   200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit:   14 Tage
(NW607-1)   Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - 

ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch  
wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, 
S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit 
von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die 
im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit 
„*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht 
verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden.

 reduzierter Abstand: 90% 20 m
(NW706)   Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächen-

gewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich  
periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke  
bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den  
Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite 
von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

 -  ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, 
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
___________________________________________________________________________________________________________________________

14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. 
Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten 
Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ 
gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgege-
benen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an 
Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NW706)  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-
genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

 -  ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 
vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden 
sind oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
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ACKERBAU

Pflanzen/Objekte:   Futterrübe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Cercospora beticola
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   19 bis 49
Anwendungszeitpunkt:   Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Max. Zahl der
Behandlungen:   In der Anwendung: 5
  In der Kultur bzw. je Jahr: 5
  Abstand: 7 Tage
Anwendungstechnik:   spritzen
Aufwandmenge:   5,5 l/ha
Wasseraufwandmenge:   200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit:   14 Tage
(NW607-1)   Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - 

ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch  
wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, 
S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit 
von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die 
im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit 
„*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht 
verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden.

 reduzierter Abstand: 90% 20 m
(NW706)   Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächen-

gewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich  
periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke  
bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den  
Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite 
von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

 -  ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, 
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
___________________________________________________________________________________________________________________________

WEINBAU

Pflanzen/Objekte:   Weinrebe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Echter Mehltau (uncinula necator), Falscher Mehltau (Plasmopara viticola)
Anwendungsbereich:   Freiland
Anwendungszeitpunkt:   Von BBCH 09 bis 57 und 71 bis 81 bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Max. Zahl der
Behandlungen:   In der Anwendung: 8
  In der Kultur bzw. je Jahr: 8
  Abstand: 7 Tage
Anwendungstechnik:   spritzen
Aufwandmenge:   6 l/ha
Max. Aufwandmenge:   48 l/ha
Wasseraufwandmenge:   100 bis 1000 l Wasser/10.000 m² Laubwandfläche
Wartezeit:   7 Tage
(NT101)   Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 

Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, 
Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in 
der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % ein-
getragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik 
nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt 
oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit 
sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen 
Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als 
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Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen  
worden ist.

(NW607-1)   Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch  
wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, 
S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit 
von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die 
im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit 
„*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht 
verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden.

 reduzierter Abstand: 90% 20 m
(NW706)   Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächen-

gewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich  
periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke  
bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den  
Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite 
von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

 -  ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, 
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
___________________________________________________________________________________________________________________________

ANWENDUNGSTECHNIK
Ansetzen�der�Spritzbrühe
Beim Ansetzvorgang muss die Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsauflagen (Hinweise für den Anwender-
schutz) oder Anwendungsbestimmungen getragen werden.Grundsätzlich sind Spritzbrühereste zu vermeiden!  
Nur jeweils soviel Spritzflüssigkeit ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird. 

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten. 
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln!
4. Produkt über die Einspülvorrichtung oder direkt in den Tank geben.
5. Entleerte Präparatebehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit beigeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

Technik
Die festgesetzten Anwendungsbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.

Bei der Anwendung sind die Grundsätze der Guten Fachlichen Praxis zu beachten!
Abdrift oder sonstiger Eintrag in Gewässer und auf benachbarte Nichtzielflächen sind durch geeignete Maßnahmen 
zu vermeiden.
Während der Fahrt und während der Ausbringung Rührwerk laufen lassen. Nach Arbeitspausen muss die Spritzbrühe 
erneut sorgfältig aufgerührt werden.

Mischbarkeit
Yukon zeigt nach bisherigen Erkenntnissen und Praxiserfahrungen in Zweiermischungen keine spezifischen Unver-
träglichkeiten mit handelsüblichen Fungiziden, Insektiziden und Akariziden. Vor Mischungen mit Blattdüngern wird 
ein Vorversuch empfohlen. Da nicht alle in der Praxis möglichen Tankmischungen, auf grundsätzliche Mischbarkeit, 
Wirksamkeit und Verträglichkeit vorherzusehen sind, wird ein Versuch in kleinen Mengen empfohlen.  
Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten. Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns nicht 
empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht. 

Verträglichkeit:
YUKON ist nach bisherigen Erkenntnissen in allen wichtigen Rebsorten gut verträglich. Bei neuen Sorten muss der 
Anwender, vor der Applikation des gesamten Bestandes, die Verträglichkeit an Einzelpflanzen prüfen. 

Reinigung
Nach Beendigung der Spritzung muss das gesamte Gerät sorgfältig gespült und gereinigt werden (ggf. geeignete 
Reinigungsmittel zusetzen, dabei auf die fachgerechte Entsorgung achten):
1.  Unvermeidbare Restmenge im Verhältnis von mindestens 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem Rührwerk 

auf der zuvor behandelten Fläche ausbringen.
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2.  Ca. 10 bis 20 % des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei die Innenflächen des Tanks mit dem Wasserstrahl, 
am besten unter Einsatz einer integrierten Reinigungsdüse, abspritzen und das Rührwerk für mindestens 15 Minu-
ten einschalten. Anschließend die Flüssigkeit beilaufendem Rührwerk durch die Düsen auf der behandelten Fläche 
verspritzen.

3.  Ca. 10 % des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei Innenflächen des Tanks, wie oben beschrieben, absprit-
zen. Rührwerk für 10 Minuten einschalten. Anschließend die Flüssigkeit bei laufendem Rührwerk durch die Düsen 
auf der behandelten Fläche verspritzen.

Die grobe Reinigung von Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reste von Reinigungswas-
ser nicht über die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG

Erste-Hilfe�Maßnahmen
Giftnotruf Berlin, Tel.: 030 30686 700

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

UMWELTVERHALTEN
Bienen
(NB6611)   Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder von Bienen befloge-

ne Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 
1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

Nützlinge
(NN1001)   Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
(NN1002)   Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Fische
(NW264)   Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
Algen
(NW262)   Das Mittel ist giftig für Algen.

Lagerung
LGK nach TRGS 510: entfällt
Getrennt von Lebens- und Futtermitteln, unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalpackung 
aufbewahren.

Transport
ADR entfällt, PG entfällt, UN entfällt, LGK (TRGS 510): entfällt

Entsorgung
Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind 
an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben.  
Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder 
im Internet unter www.pamira.de. Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei 
der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreis- 
verwaltung.

EINSTUFUNG�UND�KENNZEICHNUNG�GEMÄSS�CLP
Piktogramm:  GHS09
Signalwort:  Achtung

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 - Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEWÄHRLEISTUNG
Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes kontrolliert. Da die Anwen-
dungsbedingungen nicht unserem Einfluss unterliegen, haften wir nur für gleich bleibende Qualität des Produktes. 
Das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.
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VERTRIEBSPARTNER:
UPL�Deutschland�GmbH
An der Hasenkaule 10
D 50354 Hürth
Tel. +49 (0) 2232 701 25 0
Fax +49 (0) 2232 701 25 -89
www.upl-ltd.com/de

ZULASSUNGSINHABER:
UPL�Europe�Ltd.
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park
Warrington, Cheshire, UK, WA3 6YN
Telefon +44 (0)1925 819999
Telefax +44 (0)1925 817425


